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Dieses Faltblatt wird im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit der 
schleswig-holsteinischen Landesregierung veröff entlicht. Es 
darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwer-
bung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf es nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landes-
regierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden 
könnte. Den Parteien ist es gestattet, das Faltblatt zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 

Für medizinisches Personal & Gesundheitsdienst

Die Kosten für die von der STIKO empfohlenen Standar-
dimpfungen werden von den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen. Bei berufl ich indizierten Impfungen ist 
der Arbeitgeber der Kostenträger. 
Die Sicherstellung von Impfungen als Bestandteil des 
Hygienemanagements liegt in der Verantwortung der je-
weiligen medizinischen Einrichtung.
Informieren Sie sich: Unter www.schleswig-holstein.
de/impfen fi nden Sie vielfältige sachliche Informationen 
u.a. für die Fachöff entlichkeit, z.B. „Impfempfehlungen 
für medizinisches Personal“, „Impfkritik – was ist 
dran“, oder das Informationsblatt „Die Wahrheit zur 
MMR-Impfung“ (Download-Center).
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Weitere InformationenIn der Neufassung der schleswig-holsteinischen Lan-
desverordnung über die Infektionsprävention in me-
dizinischen Einrichtungen (MedIpVO 3/2017) ist ein 
Impfangebot für medizinisches Personal aus Gründen 
des Patientenschutzes geregelt. Demnach gehört es 
nach § 3 Absatz 1 Nr. 4 zu den Aufgaben der Hygiene-
kommission … „geeignete Maßnahmen zur Verhütung 
von Krankenhausinfektionen einschließlich eines Impf-
angebotes für das Personal zum Drittschutz vorzu-
schlagen“. Durch Impfung des medizinischen Personals 
können nosokomiale Infektionen und impfpräventable 
Ausbruchsgeschehen verhindert werden. Im Fokus sol-
len insbesondere Impfungen gegen Masern, Infl uenza 
und Varizellen stehen.

Ein guter Impfschutz ist für Sie selbst wichtig, wenn 
Sie im medizinischen Bereich tätig sind. Vor Anste-
ckungsgefahren werden dadurch aber auch die Men-
schen geschützt, die Sie versorgen!

Menschen, die im Gesundheitswesen - z.B. in Arztpra-
xen, Krankenhäusern oder im Rettungsdienst - tätig 
sind, benötigen einen umfangreichen Impfschutz. Das 
gilt auch für Auszubildende, Praktikanten und Studieren-
de sowie für den Reinigungsdienst, Labor- und Küchen-
personal.
Mitarbeiter mit Patientenkontakt haben dabei nicht nur 
selbst ein erhöhtes Infektionsrisiko, sie sind in ihrem 
Beruf auch potenzielle Überträger. Ein Impfschutz ver-
hindert die Übertragung impfpräventabler Infektionen im 
Zusammenhang mit der medizinischen Behandlung und 
dient so auch der Prävention von Ausbruchsgeschehen.



Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfi ehlt neben 
den Standardimpfungen für alle Erwachsenen folgende 
Impfungen aufgrund eines erhöhten berufl ichen Risikos 
im Rahmen der klinischen oder ambulanten (zahn-)me-
dizinischen Versorgung und bei Tätigkeiten in anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens: 

Medizinisches Personal &
Gesundheitsdienst

Masern, Mumps & Röteln (MMR)
einmalige Impfung mit MMR-Impfstoff  als Standardimp-
fung für alle Personen (speziell nach 1970 Geborene) 
mit 
• unklarem Impfstatus,
• ohne Impfung oder
• mit nur einer Impfung in der Kindheit. 

Für medizinisches Personal ist diese Impfung auch unter 
dem Aspekt des Patientenschutzes und der Ausbruchs-
prävention besonders wichtig. 

Grippe (Infl uenza)
Jährliche Impfung im Herbst für im Gesundheitsdienst 
tätige Personen, insbesondere für Personen, die als 
mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute un-
geimpfte Risikopersonen fungieren können.

Pertussis (Keuchhusten)
Sofern in den letzten 10 Jahren keine Pertussis-Imp-
fung stattgefunden hat, sollen alle Personen als Stan-
dardimpfung eine Dosis Pertussis-Impfstoff  erhalten. Die 
Impfung erfolgt als Kombinationsimpfung gegen Diph-
therie, Tetanus, Pertussis (Tdap) und ggfs. Poliomyelitis 

(Tdap-IPV); Für medizinisches Personal ist diese Imp-
fung auch unter dem Aspekt des Patientenschutzes be-
sonders wichtig.

Hepatitis A
Grundimmunisierung und Auff rischimpfung für im Ge-
sundheitsdienst tätige Personen (inkl. Küchen- und La-
borpersonal, technischer Dienst und Reinigungsdienst) 
- eine Gefährdung besteht durch Kontakt mit möglicher-
weise infektiösem Stuhl.

Hepatitis B
Grundimmunisierung für im Gesundheitsdienst tätige 
Personen (inkl. Laborpersonal und Reinigungsdienst); 
ggf. Auff rischimpfung bei besonders hohem Expositions-
risiko.

Poliomyelitis (Kinderlähmung)
Eine Auff rischimpfung für im Gesundheitsdienst tätige 
Personen (inkl. Laborpersonal), wenn die letzte Po-
lio-Impfung länger als 10 Jahre zurückliegt und enger 
Kontakt zu Erkrankten (bzw. zum Virus) bestehen kann; 
einzeln oder als Kombinationsimpfung gegen Polio, 
Diphtherie, Tetanus und Pertussis (Tdap-IPV); fehlende 
Impfungen werden mit inaktivierter Polio-Vakzine (IPV) 
nachgeholt.

Windpocken (Varizellen)
Zweimalige Impfung für seronegatives Personal im Ge-
sundheitsdienst; 
Für medizinisches Personal ist diese Impfung auch unter 
dem Aspekt des Patientenschutzes vor allem in den Be-
reichen Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie), Onkolo-
gie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Intensivmedizin sowie im 
Bereich der Betreuung von immungeschwächten Men-
schen besonders wichtig.

Eine Impfung dient sowohl dem individuellen Schutz als 
auch dem Drittschutz (Patientenschutz). Daher berück-
sichtigen Regelungen zum Infektionsschutz in medizini-
schen Einrichtungen den Drittschutz (Patientenschutz) 
durch Impfungen in besonderer Weise.

Mit §23a Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde eine 
Regelung im Kontext der Prävention nosokomialer 
Infektionen geschaff en, auf deren Basis der Arbeitge-
ber über den Einsatzbereich von nicht-geimpftem bzw. 
nicht-immunem Personal entscheiden kann.

Demnach darf der Arbeitgeber personenbezogene Da-
ten eines Beschäftigten über dessen Impfstatus und 
Serostatus erheben und nutzen, um über die Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die 
Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. Der 
Arbeitnehmer ist also verpfl ichtet, auf Verlangen des Ar-
beitgebers Daten zu seinem Impfstatus und Serostatus 
zu liefern. Dies gilt sowohl für ambulante als auch für 
stationäre medizinische Einrichtungen.

Rechtsgrundlagen


